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Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis 

Sitzungstermin: Montag, den 18.12.2023 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:15 Uhr 

Ort der Sitzung: Gemeindezentrum 

Anwesend: 
Bergsmann David, Bürgermeister ÖVP   
Eder Thomas, Ing. ÖVP   
Zeitlhofer Sandra, Fraktionsobfrau ÖVP   
Natschläger Thomas, DI Dr. ÖVP   
Greifeneder Thomas, DI ÖVP   
Trenker Thomas, DI (FH) ÖVP   
Wahlmüller Erwin ÖVP   
Oyrer-Santner Silvia ÖVP   
Ziegler Markus, Ing. ÖVP   

Kreindl Siegfried ÖVP Vertretung für Wolfgang Oyrer-Sant-
ner 

Trenker-Eder Dunja, Mag. ÖVP Vertretung für Lara Ortner 
Korczynski Martin ÖVP Vertretung für Rudolf Zuschrader 
Küng Gabriela, Mag. GRÜNE   
Hess Marlene, Fraktionsobfrau, MA GRÜNE   
Nader Andreas, DI Stv. Fraktionsobmann GRÜNE   
Hackl Anna, Dlin GRÜNE   
Reiter Ludwig, DI GRÜNE   
Küng Josef Franz, DI Dr. GRÜNE Vertretung für MA Barbara Merten 
Stock Gerhard, Fraktionsobmann SPÖ   
Peroutka Karl SPÖ   
Layr Johannes SPÖ   
Riepl Helmut SPÖ   
Rummerstorfer Martina SPÖ   
Umgeher Wolfgang, Fraktionsobmann, 
BEd FPÖ   

Weinzinger Michael FPÖ   
Brettbacher Gerda, Mag. Amtsleiterin   
Trenker Karin Schriftführerin   

 

 
GZ: Gem-5 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                        Sitzungsnummer: GR/013/2023  
                        13. Funktionsperiode 
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Abwesend - entschuldigt: 
Oyrer-Santner Wolfgang ÖVP   
Ortner Lara ÖVP   
Zuschrader Rudolf ÖVP   
Merten Barbara, MA GRÜNE   

 
 
1. Begrüßung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, die Gemeindebediensteten und 
die erschienenen Zuhörer. Er stellt fest, dass  
 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde, 
b) die Einladung zur Sitzung mit Bekanntgabe der Tagesordnung an alle Gemeinderatsmit-

glieder schriftlich und rechtzeitig erfolgte, 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist und 
d) die öffentliche Kundmachung an der Amtstafel erfolgt ist.  

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäß § 54 Abs. 4 Oö. GemO 1990 die Verhandlungs-
schrift über die Gemeinderatssitzung am 28.09.2023 für die Mitglieder des Gemeinderates zur 
Einsichtnahme aufgelegt war und während der heutigen Sitzung für die weitere Einsicht-
nahme aufliegt. Einwendungen gegen diese Verhandlungsschrift können bis Sitzungsende 
eingebracht werden.  
 
 
Auf Wunsch des Vorsitzenden melden sich jene Gemeinderäte, die zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten das Wort ergreifen. Der Vorsitzende erstellt sodann die Rednerliste und regis-
triert die von den Fraktionsobleuten nominierten Protokollunterfertiger. Es sind dies:  
Sandra Zeitlhofer (ÖVP) 
Gerhard Stock (SPÖ) 
Mag. Gabriela Küng (GRÜNE) 
Wolfgang Umgeher BEd (FPÖ) 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass ein Dringlichkeitsantrag betreffend die Aufnahme/Ergänzung 
der folgenden Angelegenheit auf die Tagesordnung der heutigen Gemeinderatssitzung vor-
liegt. Dieser soll unter TOP 9 auf die Tagesordnung aufgenommen werden:  
 
• Dringlichkeitsantrag: Ergänzung/Sideletter zum Arbeitsübereinkommen der Marktge-

meinde Hagenberg und Pfarrcaritas Hagenberg 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0 

 

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Der Vorsitzende gibt folgende Tagesordnung bekannt: 
 
Tagesordnung: 
1 Begrüßung 
2 Auftragsvergaben 
2.1 Dachgeschoßausbau Kiga; weitere Auftragsvergaben 
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3 Finanzwesen 
3.1 Annahmeerklärung Förderungsvertrag C005385; Wasserversorgungsanlage, BA 8 Wohn-

park 
3.2 Annahmeerklärung Fördervertrag C005932, Wasserversorgungsanlage BA 10 Veichter 

West 
3.3 Annahmeerklärung Fördervertrag C105673; Wasserversorgungsanlage BA 11 Sanierung 

2021-22 
3.4 Bericht des Prüfungsausschusses vom 07.11.2023 
3.5 Feuerwehr Gebührenordnung 
3.6 Feuerwehr Tarifordnung 
3.7 Festsetzung der Steuern, Abgaben, Gebühren und Hebesätze für das Haushaltsjahr 2024 
3.8 Endgültiger Prüfbericht BH Gebarung 2023 
3.9 Voranschlag für das Finanzjahr 2024 samt Zusatzbeschlüsse für die Marktgemeinde Hagen-

berg i.M. 
3.10 Voranschlag für das Finanzjahr 2024 samt Zusatzbeschlüsse für die VFI Hagenberg & Co 

KG 
3.11 Verwendung "Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023" 
4 Bauwesen 
4.1 Bebauungsrichtlinie der Marktgemeinde Hagenberg i.M. 
4.2 Katasterschlussvermessung GW Penzendorf 
5 Vertragswesen 
5.1 Winterdienst; Ergänzung von Werksvertägen (RVS Richtlinie) 
5.2 Servitut für die private Drainage von Oberflächenwasser im öffentlichen Gut (Querung der 

Straße) 
5.3 Spielplatz Fischerlehner-Straße; Abtretung lt. Baulandsicherungsvertrag; ergänzte Aufsan-

dungserklärung 
6 EED III Energiesparziel von öffentlichen Gebäuden 
7 Stabsarbeit im Krisenfall; Zuweisung von Stabsfunktionen 
8 Berichte 
9 Dringlichkeitsantrag: Ergänzung/Sideletter zum Arbeitsübereinkommen Marktgemeinde Ha-

genberg und Pfarrcaritas Hagenberg 
10 Allfälliges 
 
 
2 Auftragsvergaben 
 
2.1 Dachgeschoßausbau Kiga; weitere Auftragsvergaben 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Der Dachgeschoßausbau schreitet zügig voran. Trotz dem Hinweis zum engen Kostenrahmen 
sind verschiedene weitere Leistungen erforderlich. Folgende Auftragsvergaben sind daher nun 
zu beschließen: 
 
EWH – Demontage und Neuinstallation von Armaturen € 4.592,56 netto 
EWH – Demontage Lüftungsanlage € 381,00  netto 
Elektro Pachner – Dachrinnenheizung € 3780,92 netto 
 
Weiters ist derzeit in Abklärung, ob hinsichtlich der Lebensdauer der Armaturen eine Enthär-
tungsanlage wirtschaftlich bzw. zweckmäßig ist. 
 
Um Beschlussfassung der Auftragsvergaben wird ersucht. 
 
Weiters sind nun auch die erforderlichen und im Kostenplan vorgesehen Aufträge für das Mo-
biliar der zusätzlichen Gruppe anzuschaffen. Im Kostenplan sind diesbezüglich € 35.000 netto 
vorgesehen. Die Angebote wurde von der Kindergartenleitung eingeholt und geprüft. 
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Kindergartenausstattung/Mobiliar:  
Resch Möbelwerkstätten €  31.785,93 netto 
Steiner € 38.411,28 netto 
 
Die aktuelle Kostenverfolgung vom 21.11.2023, übermittelt vom Architekten Schneider 
Lengauer Pühringer, wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
GR Thomas Greifeneder: 
In den letzten 15 Jahren stieg mit der Einwohnerzahl auch die Anzahl der Kindergartenplätze 
und somit hat sich die Anzahl der Gruppen verdoppelt. Die Kinderbetreuung in Hagenberg ist 
ausgezeichnet. Jedes Kind in Hagenberg hat einen gesicherten Betreuungsplatz im Kinder-
garten. Die Kinder können ganztätig betreut werden und im Alter von einem Jahr die Krabbel-
stube besuchen. Diese Unterstützung der Familien ist auch mit Kosten verbunden, speziell der 
derzeitige Ausbau des Dachgeschosses. Im Jahr 2009 betrug die Förderquote noch 70%, jetzt 
sind es nur mehr 26%. Auch dies belastet das Budget. Ziel muss aber weiterhin sein, die Ha-
genberger Kinder bedarfsgerecht zu betreuen.  
 
GR Gabriela Küng: 
Die Krabbelstube adressiert andere Altersklassen, nämlich von 1 bis 3 Jahren. Der Ausbau 
dieser ist eine Entwicklung zu mehr Familienförderung und somit zu mehr Wohn- und Lebens-
qualität.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat beschließt folgende Auftragsvergaben: 
Fa. EWH – Demontage und Neuinstallation von Armaturen € 4.592,56 netto 
Fa. EWH – Demontage Lüftungsanlage € 381,00  netto 
Fa. Elektro Pachner – Dachrinnenheizung € 3.780,92 netto 
Mobiliar gem. Kostenplanung  € 35.000,00 netto 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Angebote, Kostenschätzung vom 21.11.2023 
 
 
 
3 Finanzwesen 
 
3.1 Annahmeerklärung Förderungsvertrag C005385; Wasserversorgungsanlage, BA 

8 Wohnpark 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Gemäß Schreiben vom BMf. Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, 
wurde die Zusage zur Projektförderung schriftlich per 28.11.2023 erteilt. Die Abwicklung erfolgt 
über die KPC (Kommunal Public Consulting GmbH.) welche eine unterfertigte Annahmeerklä-
rung voraussetzt. 
 
Eckdaten: Fördersatz 10,00 %, förderbare Investitionskosten  175.000,00 € 
 
Daten aus dem Förderansuchen für die Annahmeerklärung: 
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Anschlussgebühren:  40.860,00 €; Eigenmittel: 17.500,00 €; Bundesmittel: 18.630,00 €; 
Restfinanzierung: 98.010,00 €; Gesamtmittel: 175.000,00 € 
 
Die entsprechende Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005385, Wasserversorgungsan-
lage BA 8 Wohnpark Hagenberg liegt dem Amtsvortrag bei und wird dem Gemeinderat vollin-
haltlich zur Kenntnis gebracht. Das Bauvorhaben ist bereits realisiert. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende stellt den Antrag an den Gemeinderat, die vorliegende und vollinhaltlich zur 
Kenntnis gebrachte Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005385 betreffend Wasserver-
sorgungsanlage BA 8 Wohnpark Hagenberg zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen:  
Fördervertrag mit Annahmeerklärung 
 
 
 
3.2 Annahmeerklärung Fördervertrag C005932, Wasserversorgungsanlage BA 10 

Veichter West 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Gemäß Schreiben vom BMf. Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, 
wurde die Zusage zur Projektförderung schriftlich per 28.11.2023 erteilt. Die Abwicklung erfolgt 
über die KPC (Kommunal Public Consulting GmbH.) welche eine unterfertigte Annahmeerklä-
rung voraussetzt. 
 
Eckdaten: Fördersatz 10,00 %, förderbare Investitionskosten  180.000,00 € 
 
Daten aus dem Förderansuchen für die Annahmeerklärung: 
 
Anschlussgebühren:  99.696,00 €; Eigenmittel: 18.000,00 €; Bundesmittel: 18.844,00 €; 
Restfinanzierung: 43.460,00 €; Gesamtmittel: 180.000,00 € 
 
Die entsprechende Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005932, Wasserversorgungsan-
lage BA 10 Veichter West liegt dem Amtsvortrag bei und wird dem Gemeinderat vollinhaltlich 
zur Kenntnis gebracht. Das Bauvorhaben ist bereits realisiert. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende stellt den Antrag an den Gemeinderat, die vorliegende und vollinhaltlich zur 
Kenntnis gebrachte Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005932 betreffend Wasserver-
sorgungsanlage BA 10 Veichter West zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  
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Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen:  
Fördervertrag mit Annahmeerklärung 
 
 
 
3.3 Annahmeerklärung Fördervertrag C105673; Wasserversorgungsanlage BA 11 Sa-

nierung 2021-22 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Gemäß Schreiben vom BMf Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, wurde 
die Zusage zur Projektförderung schriftlich per 04.05.2023 erteilt. Die Abwicklung erfolgt über 
die KPC (Kommunal Public Consulting GmbH.) welche eine unterfertigte Annahmeerklärung 
voraussetzt. 
 
Eckdaten: Fördersatz 10 %, förderbare Investitionskosten  506.000,00 € 
 
Daten aus dem Förderansuchen für die Annahmeerklärung: 
 
Anschlussgebühren: 0,00 €; Eigenmittel: 50.600,00 €; Bundesmittel: 53.000,00 €; Restfinan-
zierung: 402.400,00 €; Gesamtmittel: 506.000,00 € 
 
Die entsprechende Annahmeerklärung zum Fördervertrag C105673, Wasserversorgungsan-
lage BA 11 Sanierung 2021-22 liegt dem Amtsvortrag bei und wird dem Gemeinderat vollin-
haltlich zur Kenntnis gebracht. Das Bauvorhaben ist bereits realisiert. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende stellt den Antrag an den Gemeinderat, die vorliegende und vollinhaltlich zur 
Kenntnis gebrachte Annahmeerklärung zum Fördervertrag C105673 betreffend Wasserver-
sorgung BA 11 Sanierung 2021-22 zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Fördervertrag mit Annahmeerklärung 
 
 
 
3.4 Bericht des Prüfungsausschusses vom 07.11.2023 
 
Obmann Wolfgang Umgeher bringt dem Gemeinderat den Bericht des Prüfungsausschusses 
vom 07.11.2023 vollinhaltlich zur Kenntnis.  
Er bedankt sich beim Ausschuss für die gute Mitarbeit und besonders dem Kassenführer und 
der Amtsleitung für die stets lückenlose Aufklärung bei allen Fragen.  
Aus Sicht des Prüfungsausschusses wäre die Einrichtung des Kindergartenbeirats dringend 
notwendig.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Bericht des Prüfungsausschusses 
vom 07.11.2023 wird zur Kenntnis genommen.  



Gemeinderat 18.12.2023  Seite 7 von 33 

 

Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Bericht 
 
 
 
3.5 Feuerwehr Gebührenordnung 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Im Zuge der Gebarungsprüfung durch die BH Freistadt wird im Prüfungsbericht angeregt, die 
Tarifordnung und die Gebührenordnung für das Feuerwehrwesen gem. den Mustervorlagen 
des Landes OÖ neu zu beschließen, um eine Klarstellung der Unterscheidung zwischen ho-
heitlichen Leistungen und privaten Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenberg zu 
schaffen. Mit der Beschlussfassung wird dieser Notwendigkeit nachgekommen. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Gebührenordnung der FF Hagenberg wird beschlos-
sen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: FF-Gebührenordnung 
 
 
 
3.6 Feuerwehr Tarifordnung 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Im Zuge der Gebarungsprüfung durch die BH Freistadt wird im Prüfungsbericht angeregt, die 
Tarifordnung und die Gebührenordnung für das Feuerwehrwesen gem. den Mustervorlagen 
des Landes OÖ neu zu beschließen, um eine Klarstellung der Unterscheidung zwischen ho-
heitlichen Leistungen und privaten Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenberg zu 
schaffen. Mit der Beschlussfassung wird dieser Notwendigkeit nachgekommen. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Tarifordnung der FF Hagenberg wird beschlossen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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Anlagen: FF-Tarifordnung 
 
 
 
3.7 Festsetzung der Steuern, Abgaben, Gebühren und Hebesätze für das Haushalts-

jahr 2024 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Um die rechtliche Basis für die Vorschreibung und Einhebung von Steuern, Abgaben und Ge-
bühren bzw. der Hebesätze für das kommende Finanzjahr zu haben, ist es notwendig, dass 
vor Beginn des neuen Kalenderjahres der Beschluss über die Höhe der Gemeindeabgaben 
gefasst wird und die 14-tägige öffentliche Kundmachung noch vor Beginn des neuen Jahres 
endet (die Gemeindeabgaben sind im beiliegenden Kundmachungsentwurf ersichtlich)  
 
Der Finanzausschuss hat diesbezüglich in seiner Budgetsitzung am 30.11.2023 die nachste-
henden Gebührenerhöhungen behandelt. 
 
Die Gebührenkalkulation richtet sich nach den Betriebsabrechnungsbogen des Bundes sowie 
nach den jeweils gültigen ÖWAV-Richtlinien. Ziel der Kosten- und Leistungsrechnung ist die 
Ermittlung und Bereitstellung von transparenten und nachvollziehbaren betriebswirtschaftli-
chen Kosten für die Berechnung von Leistungen in einzelnen Wirtschaftsbereichen. 
 
Den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes ist zu entnehmen, dass die Kalkulation 
von Gebühren auf Basis betriebswirtschaftlichen Kriterien zu erfolgen hat und es ist sicherzu-
stellen, dass neben des Äquivalenzprinzips nicht zusätzlich auch noch eine Steuer angelastet 
wird. 
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung – Vollkostenrechnung bildet demnach die Basis für die 
Ermittlung von Gebühren und Entgelten. Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 06. 
November 2023 beschlossen, die aktuell gültigen Mindestgebühren für das Jahr 2024 weiter-
zuführen. 
 
Begründet wurde diese Verlängerung mit der überdurchschnittlich steigenden Inflation welche 
alle Bereiche des täglichen Lebens betrifft. Deshalb soll die Gebührenregelung in zwei we-
sentlichen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge nicht zu zusätzlichen Belastungen für 
Bürgerinnen und Bürger führen.  
 
In seiner Budgetbesprechung am 30. November 2023 hat sich der Budgetausschuss unab-
hängig davon entschlossen, die Gemeindeabgaben moderat mit 2 Prozent anzuheben und 
nicht so wie andere Gemeinden im Ausmaß der Indexanpassung zu verfahren. 
 
Der Entwurf der Kundmachung für die Steuern, Abgaben, Gebühren und Hebesätze für das 
Haushaltsjahr 2024 liegt dem Amtsvortrag bei und wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur 
Kenntnis gebracht.  
Hinweis: mit der Anpassung der Hundeabgabe und der Freizeitwohnungspauschale wird den 
Anregungen gem. der Gebarungsprüfung durch die BH Freistadt 2023 nachgekommen. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Für das Finanzjahr 2023 werden die Steuern, Abgaben und Gebühren bzw. deren Hebesätze 
die gem. dem beiliegenden „Kundmachungsentwurf“ zu entnehmen sind beschlossen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
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Enthaltung: 0  
Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Kundmachungsentwurf 
 
 
 
3.8 Endgültiger Prüfbericht BH Gebarung 2023 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Die BH Freistadt hat im Jahr 2023 eine Gebarungsprüfung der Marktgemeinde Hagenberg 
durchgeführt. Zum Entwurf des Prüfungsberichtes hat die Marktgemeinde Hagenberg die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme erhalten.  
 
Der Entwurf zum Prüfbericht wurde am 9.10.2023 den Fraktionsvorsitzenden präsentiert. Seit-
her hat die Marktgemeinde Hagenberg begonnen, die Anregungen und Empfehlungen bzw. 
Notwendigkeiten umzusetzen. Der Prüfbericht (in seiner Endfassung) wurde dem Amt am 
14.11.2023 zugestellt. 
Nach Beratung und Kenntnisnahme durch den Gemeinderat hat die Zuweisung zum Prüfungs-
ausschuss zu erfolgen (BHUUGem-2023-118433/6-HB). 
 
GR Anna Hackl 
findet den Prüfbericht sehr aufschlussreich und toll, dass das Amt in sehr vielen Punkten sehr 
schnell mit der Erledigung reagiert hat.  
 
AL Gerda Brettbacher: 
Die Prüfung erfolgte sachlich und sehr wertschätzend. Die Kollegin der Buchhaltung hat be-
reits anhand einer Excelliste die „ToDos“ zusammengefasst. Diese Liste wird dem Prüfungs-
ausschuss zur Verfügung gestellt.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat nimmt den Prüfbericht zur Kenntnis und weist diesen zur weiteren Beratung 
dem Prüfungsausschuss der Gemeinde zu. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Verwendungsschreiben BHUUGem-2023-118433/6-HB, Prüfbericht, Stellungnahme 
der Marktgemeinde 
 
 
 
3.9 Voranschlag für das Finanzjahr 2024 samt Zusatzbeschlüsse für die Marktge-

meinde Hagenberg i.M. 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Da Hagenberg über eine sehr starke Finanzkraft verfügt, wird es immer schwieriger auszuglei-
chen. Die Ausgaben hinsichtlich Sozialhilfeverband, Landesumlage usw. werden aus diesem 
Grund für uns immer höher und auch die Projektförderquote von nur mehr 26% ist enorm. 



Gemeinderat 18.12.2023  Seite 10 von 33 

 

Bei der Budgetsitzung war der Ausgangswert noch -230.000,00. Durch Gutschriften beim 
Krankenanstaltenbeitrag, der Finanzzuweisung und des Zukunftsfonds von insgesamt € 
153.500,00 konnte dieser Betrag reduziert werden.  
 
Der Entwurf des Voranschlages 2024 wurde seitens der Gemeindeverwaltung ausgearbeitet. 
An alle Gemeinderatsfraktionen wurden Exemplare des Voranschlages und des Mittelfristigen 
Finanzplanes 2024 - 2028 in Form einer PDF-Datei übermittelt. Eine Budgetpräsentation hat 
ebenfalls stattgefunden. Die Gemeindefunktionäre bzw. ihre Fraktionen konnten sich mit dem 
Entwurf eingehend auseinandersetzen. Daher wird von einer weiteren detaillierten Darstellung 
abgesehen. 
 
Mit dem Voranschlag 2024 wurden auch die investiven Vorhaben überarbeitet. Gemäß § 76 
Oö. GemO 1990 i.d.g.F. ist gleichzeitig mit dem Voranschlag auch der mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplan entsprechend anzupassen. 

 
Finanzierungsrechnung   

 Einzahlungen 2024 Auszahlungen 2024 
Operative Gebarung 9.082.400,00 8.959.700,00 
Investive Gebarung 1.011.300,00 1.303.800,00 
Finanzierungstätigkeit 110.000,00 167.800,00 
   
Zwischensumme 10.203.700,00 10.431.300,00 
Abzüglich Investive Einzelvorhaben 
Code 1, 3 - 5 

1.225.800,00 1.427.900,00 

   
Summe 8.977.900,00 9.003.400,00 
   
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit  -25.500,00 

 
Finanzierungsvoranschlag 

 Gruppe VA 2024 
Einzahlungen 

VA 2024 
Auszahlun-
gen 

Differenz 

0 Vertretungskörper und  
allgemeine Verwaltung 

 
734.500,00 

 
1.837.100,00 

 
-1.102.600,00 

1 Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit 

60.600,00 170.500,00 -109.900,00 

2 Unterricht Erziehug, Sport  
und Wissenschaft 

 
608.100,00 

 
2.304.400,00 

 
-1.696.300,00 

3 Kunst, Kultur und Kultus 3.600,00 146.300,00 -142.700,00 
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-

förderung 
 

0,00 
 

1.277.600,00 
 

-1.277.600,00 
5 Gesundheit 83.200,00 1.148.700,00 -1.065.500,00 
6 Straßen- und Wasserbau, Ver-

kehr 
537.600,00 757.800,00 -220.200,00 

7 Wirtschaftsförderung 1.200,00 57.700,00 -56.500,00 
8 Dienstleistungen 2.193.900,00 1.530.100,00 663.800,00 
9 Finanzwirtschaft 5.981.000,00 1.201.100,00 4.779.900,00 
  10.203.700,00 10.431.300,00 -227.600,00 

 
Im Finanzierungsvoranschlag übersteigen somit die Auszahlungen die Einzahlungen um € 
227.600,00 und ergeben in Summe einen negativen Saldo. 
 
Im MFP der Folgejahre zeigt sich für das Jahr 2025 ebenso ein negativer Saldo von 
156.300,00. Erst für die Jahre 2026, 2027 und 2027 ergeben sich wieder positive Salden. 
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Der Saldo zeigt an, ob sich die Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel der Ge-
meinde erhöhen oder reduzieren. 
 
Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird verstärkt der Kassenkredit in Anspruch genommen 
werden, bzw. kann auf Zahlungsmittelreserven zurückgegriffen werden. Beispielhaft für die 
Verringerung der liquiden Mittel ist die Erhöhung der SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeiträge, 
Anstieg der Energiepreise für Strom und Heizkosten sowie die Abgangsdeckung für den Pfarr-
caritaskindergarten.  
 
Die Abgeltung der Inflation durch höhere Bezüge erhöht die Personalkosten aber auch die 
Unterstützungen für die Sanierung der Schlosskapelle sowie für den Postpartner tragen zu 
dem Fehlbetrag bei. 
 

Ergebnisvoranschlag 
VA 2024 

Summe Erträge 9.649.500,00 
Summe Aufwände 10.514.000,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -864.500,00 
Entnahme von Haushaltsrücklagen 349.700,00 
Zuweisung von Haushaltsrücklagen 122.100,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -636.900,00 

Das Nettoergebnis ist unter Einbeziehung der Rücklagenentnahmen und Rücklagendotierun-
gen mit € -636.900,00 zu bewerten. Ohne Berücksichtigung der Rücklagen sinkt das Nettoer-
gebnis auf € -864.500,00.  
 
Betriebsüberschüsse bei Wasser und Abwasser verbleiben in der operativen Gebarung. Eine 
Ausbuchung der Betriebsüberschüsse erfolgt nicht. Begründet wird dies unter anderem mit 
einem inneren Zusammenhang dieser Überschüsse bei einer mehrjährigen Betrachtungs-
weise. Der innere Zusammenhang wird mit Investitionsmaßnahmen bzw. Instandhaltungs-
maßnahmen im Bereich des Straßenbaues, der überwiegenden Ausmaß durch Wasser- und 
Abwasserbauten verursacht wurde, der gesetzten und zu setzenden Maßnahmen der Ober-
flächenentwässerung (Straßenwasserableitung, Retentionsbecken etc.) 
 
Die Interessentenbeiträge (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Anliegerbeiträge) 
werden zweckbestimmt verwendet. Die Infrastrukturbeiträge werden ebenfalls den Vorhaben 
oder einer Rücklage zugeführt. 
 
Aufstellung über investive Vorhaben im Jahr 2024 
Vorhaben Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Differenz 
1010001 Amtsausstattung Hauptverwal-

tung 
50.000,00 50.000,00 0,00 

1031010 Raumordnung Wohnpark 654.000,00 654.000,00 0,00 
1031011 Raumordnung Wimberger 12.500,00 12.500,00 0,00 
1163050 Errichtung Löschwasserbehäl-

ter 
50.000,00 50.000,00 0,00 

1211004 Telefonanlage Volksschule 4.500,00 4.500,00 0,00 
1211005 Beamer für Volksschule 5.500,00 5.500,00 0,00 
1211006 Schulmöbel für Volksschule 6.200,00 6.200,00 0,00 
1215004 Ausstattung BORG Sportzweig 40.000,00 40.000,00 0,00 
1240004 Ausbau Kinderbetreuungs- und 

Bildungseinrichtungen DG-
Ausbau Kindergarten 

 
270.300,00 

 
270.300,00 

 
0,00 
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1617090 Ankauf eines Bauhoffahrzeu-
ges Pritschenwagen (Wasser-
versorgung 

60.000,00 60.000,00 0,00 

1841106 Beamer Gemeindezentrum 12.000,00 12.000,00 0,00 
1851115 LIS Leitungsinformationssys-

tem 
78.500,00 78.500,00 0,00 

1851116 Hangwasser Niederaich 8.400,00 8.400,00 0,00 
  1.251.900,00 1.251.900,00 0,00 

 
Sonstige Investitionen:    19.800,00 € sowie 6.500,00 € Einnahmen 
Sonstige Investitionen Gemeindestraßen    5.000,00 € sowie 5.000,00 € Einnahmen 
 
Gemäß § 75 Abs. 4. Der Oö. GemO 1990 i.d.g.F. ist nunmehr vorgesehen, dass jedes inves-
tive Einzelvorhaben im Nachweis der Investitionstätigkeit ausgeglichen zu erstellen ist. Dieser 
Aufforderung kommt die Gemeinde Hagenberg i.M. in der mehrjährigen aber auch einjährigen 
Betrachtungsweise im Nachweis der Investitionstätigkeit nach. In der einjährigen Betrachtung 
wird für Zwischenfinanzierungen auf bestehende Rücklagen zurückgegriffen und auf innere 
Darlehen bei Bedarf zurückgegriffen werden müssen. 
 
Auch im § 80 Abs. 2 der OÖ. GemO. 1990 ist die Durchführung des Gemeindevoranschlages 
geregelt und Vorhaben im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortgeführt wer-
den dürfen, als die dafür vorgesehenen Einnahmen vorhanden oder rechtlich und tatsächlich 
gesichert sind. 
 
Zusätzlich wird auf die Bestimmungen der Gemeindefinanzierung NEU und dem Voran-
schlagserlass vom November 2023 verwiesen. Sämtliche Regelungen der Gemeindefinanzie-
rung NEU sind bei der Erstellung der Voranschläge 2024 zu beachten. Die Veranschlagung 
von Projekten des außerordentlichen Haushaltes sowie die mittelfristige Finanzplanung haben 
ausnahmslos unter den Rahmenbedingungen der Gemeindefinanzierung NEU zu erfolgen. 
 
Diesbezüglich ist anzumerken, dass für das investive Vorhaben Ausbau Kinderbetreuungs- 
und Bildungseinrichtungen (Dachgeschossausbau Kindergarten) ein neuer Finanzie-
rungsplan bei der IKD angestrebt wird. Es ist beabsichtigt die Eigenmittel nicht aus der Haus-
haltsrücklage zu entnehmen sondern die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 
110.000,00 wird angestrebt. Diesbezüglich ist noch die Genehmigung von der Aufsichtsbe-
hörde (IKD) einzuholen.  
 
Auch wurde die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 46.900,00 
die im Jahr 2023 bereits eingegangen sind und unter TOP 3.11 der Tagesordnung zu beschlie-
ßen sind für dieses investive Vorhaben vorgesehen um die Haushaltsrücklage als Reservefi-
nanzierungsmittel zu erhalten. 
 
Das investive Vorhaben Ausstattung BORG Sportzweig hat nach Vorsprache vom 
12.12.2023 bei LR Christine Haberlander keine gesicherte Finanzierung und darf daher so 
wie im Voranschlag 2024 dargestellt nicht begonnen werden. 
 
Prioritätenreihung der Vorhaben: 

1. Ausbau der Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen 
2. Löschwasserbehälter Sonderfinanzierung 
3. Ankauf eines Bauhoffahrzeuges (Wasserwirtschaft) 
4. LIS Leitungsinformationssystem Kanal 
5. Wasserversorgungsanlagen (Hochbehälter etc.) 
6. E-Mobilität 
7. Erneuerbare Energien 

 
 



Gemeinderat 18.12.2023  Seite 13 von 33 

 

Schuldennachweis: 
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres   1.306.700,00 
Tilgung          167.800,00 
Zinsen             54.400,00 
Schuldendienstersätze          15.600,00 
Neuaufnahmen         110.000,00 
Stand am Ende des Haushaltsjahres   1.248.900,00 
 
Folgende Darlehnsaufnahmen sind im Jahr 2024 geplant: 
Ausbau der Kinderbetreuungs- und  
Bildungseinrichtungen/Dachgeschossausbau Kindergarten  € 110.000,00 
 
Rücklagennachweis: Anlage 6b des Voranschlag 2024 

 
 
Entnahmen aus der Haushaltsrücklage: 
Amtsausstattung Hauptverwaltung    50.000,00 
Telefonanlage Volksschule       4.500,00 
Beamter für Volksschule       5.500,00 
Schulmöbel für Volksschule       6.200,00 
Beamer Gemeindezentrum     12.000,00 
Abgangsdeckung 2023     25.500,00 
Summe der Entnahmen:   103.700,00 
 
Gemäß § 11 Abs. (1) Oö. GHO (Oö. Gemeindehaushaltordnung) hat die Gemeinde für einen 
Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kom-
munalen Hauswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan zu erstellen. 
 
Das erste Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Haus-
haltsjahr zusammen, für das jeweils der Gemeindevoranschlag erstellt wird. Bei der Erstellung 
eines Nachtragsvoranschlages ist auch der MFP zu überarbeiten. 
 
Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die in-
vestiven Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen. 
 
Der MFP ist zugleich mit dem Voranschlagsentwurf dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Der MFP muss unter anderem die Prioritätenreihung der investiven Einzelvorha-
ben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmittel abbilden. 
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Der MFP ist die Grundlage für die Projektplanungen und die erforderlichen Abstimmungen mit 
den zuständigen Regierungsmitgliedern. Um den Österreichischen Stabilitätspakt zu entspre-
chen, dürfen Vorhaben nur dann in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen werden, wenn 
die Finanzierung zeitnah durch Eigenmittel, Fördermittel oder Vermögensveräußerungen be-
deckt werden kann. 
 
Das Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit ist im Zeitraum 2024, 2025 und 2026 negativ und wird 
durch eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage ausgeglichen. Der Zeitraum 2027 und 2028 
weist Überschüsse auf. (Siehe hierzu die nachstehende Graphik) 
 
 

 
 
STEUERN ABGABEN GEBÜHREN HEBESÄTZE 
Die Steuern, Abgaben und Gebühren (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2024 werden lt. bei-
liegender Kundmachung festgesetzt. 
 
Gebührenüberhänge werden zur Bestreitung von Folgekosten, die durch die Errichtung der 
Anlagen für Wasserversorgungsanlagen und Abwasserentsorgungsanlagen verwendet, ins-
besondere beim Straßenbau für anteilige Baukosten zur Errichtung und Instandhaltung für 
Hochwasserschutzmaßnahmen und eine geordnete Wasserableitung sowie zur Energieopti-
mierung der Straßenbeleuchtung verwendet. 
 
Der mittelfristige Finanzplan ist gemeinsam mit dem Voranschlag zur Beschlussfassung vor-
zulegen. 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR HAGENBERG 
Mit Schreiben vom 18.09.2023 BHFRGem-2023-30601/2-KeA wurde an die Gemeinden die 
aktuelle Rechtslage bezüglich Globalbudget übermittelt. 
 
Im § 17 Abs. 3 Oö. Gemeindehaushaltsordnung ist das Thema Globalbudget geregelt und hat 
eine Änderung erfahren und ist somit in der alten und gewohnten Form nicht mehr rechtskon-
form.  
 
Um eine rechtskonforme Kontierung der zur Verfügung stehenden Budgetmittel zu gewähr-
leisten, wurde eine übliche Veranschlagung beim jeweiligen Ansatz mit unterschiedlichen Kon-
ten (Investitionen, GWG, Instandhaltungen etc.) vorgenommen. 
 
An Nettokosten stehen im Jahr 2024 für die Feuerwehr Hagenberg € 47.400,00 zur Verfügung. 
In diesem Zusammenhang wird auf den § 7 OÖ. GHO der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
hingewiesen. 
 
VOLKSSCHULE HAGENBERG 
Für die Abwicklung und Verwendung der gewährten Mittel gelten die gleichen Bedingungen 
wie bei der Feuerwehr Hagenberg. An geringwertigen Wirtschaftsgütern GWG stehen 
3.500,00 € sowie Schreib- und Büromaterial 500,00 € zur Verfügung. 
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Für die Anschaffung Telefonanlage, Beamer und Schulmöbel sind insgesamt Mittel in Höhe 
von € 16.200,00 vorgesehen und im Nachweis der Investitionstätigkeit enthalten. 
 
KASSENKREDIT 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zah-
lungsfähigkeit in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 1.500.000,00 festgesetzt. 
Das sind 16,71 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. Es wurden drei Banken 
zum Anbot (Raiffeisenbank Aist, Sparkasse Pregarten, Oberbank Linz) eingeladen. 
 
Von zwei örtlichen Banken sind Angebote eingelangt. Nach eingehender Prüfung der vorge-
legten Angebote wurde die Raiffeisenbank Aist mit den besten Konditionen für den Kassenk-
redit ermittelt.  
 
ÄNDERUNG DIENSTPOSTENPLAN 
Die Position Straßenfacharbeiter (0,4 PE) wurde nicht gem. der Empfehlung der Gebarungs-
prüfung zur Gänze aufgelöst, sondern lediglich an die zwischenzeitlich angesuchte und auch 
genehmigte Altersteilzeit von VB Eibensteiner (- 40 %) im handwerklichen Dienst angepasst, 
sodass einer evtl. Nachbesetzung im Jahr 2024 ein Dienstposten (mit zumindest 0,4 PE) zur 
Verfügung steht.) 
 
GR Johannes Layr: 
Die Ausgangsposition noch vor der Budgetbesprechung, in der es um einen Betrag von minus 
€ 230.000,00 ging, waren € minus 470.000,00. Nach stundenlangen Erwägungen und Überle-
gungen kam dieser Betrag von € -230.000,00 zustande. Durch diese vorhin erwähnten ver-
späteten Auszahlungen durch das Land OÖ. kam es dann auf den Betrag von € -25.500,00. 
Im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt ist Hagenberg jedoch im Gegensatz zu den vergan-
genen Jahren weit im roten Bereich. In den Jahren 2024 und 2025 auszugleichen wird möglich 
sein, die Zeiten sind jedoch nicht mehr einfach. Deshalb ein Appell an den Gemeinderat, den 
Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung zu unterstützen, Projekte wohlüberlegt einzubrin-
gen. Mit Projekten in Verbindung stehen nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch Kos-
ten des laufenden Betriebs und der Instandhaltung.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
Durch das BORG wird das Budget der Gemeinde Hagenberg sehr belastet und als Härteaus-
gleichsgemeinde wäre dieses nicht mehr leistbar. Eine Übernahme durch den Bund ist nach 
wie vor aussichtslos.  
Wichtig ist auch in Zukunft die Unterstützung der Vereine.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
 
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: 
Einzahlungen ohne investive Einzelvorhaben    8.977.900,00 
Auszahlungen ohne investive Einzelvorhaben    9.003.400,00 
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit        - 25.500,00 
 
 

Finanzierungsvoranschlag 
 Gruppe VA 2024 

Einzahlungen 
VA 2024 
Auszahlun-
gen 

Differenz 

0 Vertretungskörper und  
allgemeine Verwaltung 

 
734.500,00 

 
1.837.100,00 

 
-1.102.600,00 

1 Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit 

60.600,00 170.500,00 -109.900,00 

2 Unterricht Erziehug, Sport     
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und Wissenschaft 608.100,00 2.304.400,00 -1.696.300,00 
3 Kunst, Kultur und Kultus 3.600,00 146.300,00 -142.700,00 
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-

förderung 
 

0,00 
 

1.277.600,00 
 

-1.277.600,00 
5 Gesundheit 83.200,00 1.148.700,00 -1.065.500,00 
6 Straßen- und Wasserbau, Ver-

kehr 
537.600,00 757.800,00 -220.200,00 

7 Wirtschaftsförderung 1.200,00 57.700,00 -56.500,00 
8 Dienstleistungen 2.193.900,00 1.530.100,00 663.800,00 
9 Finanzwirtschaft 5.981.000,00 1.201.100,00 4.779.900,00 
  10.203.700,00 10.431.300,00 -227.600,00 

 
Ergebnisvoranschlag 

VA 2024 
Summe Erträge 9.649.500,00 
Summe Aufwände 10.514.000,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -864.500,00 
Entnahme von Haushaltsrücklagen 349.700,00 
Zuweisung von Haushaltsrücklagen 122.100,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -636.900,00 

 
Für die ehemals „Globalbudgets“ der Freiwilligen Feuerwehr Hagenberg und der Volksschule 
Hagenberg sind die im Amtsvortrag beschriebenen geänderten und aktuellen Rechtsbestim-
mungen anzuwenden. Die Ausgaben der betroffenen Voranschlagsposten sind gegenseitig 
Deckungsfähig. 
 
Die freiwilligen Zuwendungen, Subventionen und Beihilfen an Vereine und sonstige Institutio-
nen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn der Gemeinde die widmungsgemäße Ver-
wendung nachgewiesen wurde. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zah-
lungsfähigkeit in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 1.500.000,00 festgesetzt. 
Das sind 16,71 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. 
Die Kassenkredite können bei jener Bank aufgenommen werden, bei der die Gemeinde ein 
laufendes Konto führt und die günstigsten Konditionen anbietet. 
 
Vergabevorschlag Kassenkredit:   Raiffeisenbank Aist 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
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Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben bei investiven Projekten 
bestimmt sind, wird auf € 110.000,00 festgesetzt. 
 
Dieser Gesamtbetrag soll für folgende Zwecke verwendet werden: 
 
Ausbau Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen 
/Dachgeschossausbau Kindergarten     € 110.000,00 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Änderung des Dienstpostenplanes/Kundmachung 
 

-0,60 PE GD 23.2 Straßenarbeiter VB 
 
Hinweis: Reduzierung der 1 PE um 0,60 auf 0,40 PE 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden:  
 
Der Dienstpostenplan wird mit den in der Beilage im Voranschlag 2024 Darstellung beschlos-
sen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der beiliegende und einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildende Mittelfris-
tige Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 wird genehmigt und beschlossen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Prioritätenreihung der Vorhaben 

1. Ausbau der Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen 
2. Löschwasserbehälter Sonderfinanzierung 
3. Ankauf eines Bauhoffahrzeuges (Wasserwirtschaft) 
4. LIS Leitungsinformationssystem Kanal 
5. Wasserversorgungsanlagen (Hochbehälter etc.) 
6. E-Mobilität 
7. Erneuerbare Energien 

 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen:  
Voranschlag 2024 
Mittelfristige Finanzplan 2024 – 2028 
Dienstpostenplan 
 
 
 
3.10 Voranschlag für das Finanzjahr 2024 samt Zusatzbeschlüsse für die VFI Hagen-

berg & Co KG 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Der Entwurf des Voranschlages 2024 wurde seitens der Gemeindeverwaltung ausgearbeitet. 
An alle Gemeinderatsfraktionen wurden Exemplare des Voranschlages und des Mittelfristigen 
Finanzplanes 2024 - 2028 in Form einer PDF-Datei übermittelt. Eine Budgetpräsentation hat 
ebenfalls stattgefunden. Die Gemeindefunktionäre bzw. ihre Fraktionen konnten sich mit dem 
Entwurf eingehend auseinandersetzen. Daher wird von einer weiteren detaillierten Darstellung 
abgesehen. 
 
Mit dem Voranschlag 2024 wurden auch die investiven Vorhaben überarbeitet. Gemäß § 76 
Oö. GemO 1990 i.d.g.F. ist gleichzeitig mit dem Voranschlag auch der mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplan entsprechend anzupassen. 

 
Finanzierungsrechnung   

 Einzahlungen 2024 Auszahlungen 2024 
Operative Gebarung 135.600,00 53.400,00 
Investive Gebarung 0,00 0,00 
Finanzierungstätigkeit 0,00 82.200,00 
   
Zwischensumme 135.600,00 135.600,00 
Abzüglich Investive Einzelvorhaben 
Code 1, 3 - 5 

0,00 0,00 
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Summe 135.600,00 135.600,00 
   
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit  0,00 

 
Finanzierungsvoranschlag 

 Gruppe VA 2024 
Einzahlungen 

VA 2024 
Auszahlun-
gen 

Differenz 

0 Vertretungskörper und  
allgemeine Verwaltung 

 
0,00 

 
1.000,00 

 
-1.000,00 

1 Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit 

0,00 0,00 0,00 

2 Unterricht Erziehug, Sport  
und Wissenschaft 

 
72.000,00 

 
134.600,00 

 
-62.600,00 

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-

förderung 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0,00 0,00 0,00 
7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 
8 Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 
9 Finanzwirtschaft 63.600,00 0,00 63.600,00 
  135.600,00 135.600,00 0,00 

 
Ergebnisvoranschlag 

VA 2024 
Summe Erträge 286.800,00 
Summe Aufwände 287.300,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -500,00 
Entnahme von Haushaltsrücklagen 0,00 
Zuweisung von Haushaltsrücklagen 0,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -500,00 

 
Schuldennachweis: 
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres   881.200,00 
Tilgung         82.200,00 
Zinsen          36.000,00 
Schuldendienstersätze                0,00 
Neuaufnahmen                 0,00 
Stand am Ende des Haushaltsjahres   799.000,00 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Bürgermeister stellt den Antrag den Voranschlag 2024 und den Mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplan 2024 – 2028 in der vorliegenden Form zu genehmigen. 

 
Finanzierungsrechnung   

 Einzahlungen 2024 Auszahlungen 2024 
Operative Gebarung 135.600,00 53.400,00 
Investive Gebarung 0,00 0,00 
Finanzierungstätigkeit 0,00 82.200,00 
   
Zwischensumme 135.600,00 135.600,00 
Abzüglich Investive Einzelvorhaben 
Code 1, 3 - 5 

0,00 0,00 
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Summe 135.600,00 135.600,00 
   
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit  0,00 

 
Finanzierungsvoranschlag 

 
 Gruppe VA 2024 

Einzahlungen 
VA 2024 
Auszahlun-
gen 

Differenz 

0 Vertretungskörper und  
allgemeine Verwaltung 

 
0,00 

 
1.000,00 

 
-1.000,00 

1 Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit 

0,00 0,00 0,00 

2 Unterricht Erziehug, Sport  
und Wissenschaft 

 
72.000,00 

 
134.600,00 

 
-62.600,00 

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-

förderung 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0,00 0,00 0,00 
7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 
8 Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 
9 Finanzwirtschaft 63.600,00 0,00 63.600,00 
  135.600,00 135.600,00 0,00 

 
Ergebnisvoranschlag 

VA 2024 
Summe Erträge 286.800,00 
Summe Aufwände 287.300,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -500,00 
Entnahme von Haushaltsrücklagen 0,00 
Zuweisung von Haushaltsrücklagen 0,00 
Nettoergebnis (Saldo 0) -500,00 

 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Voranschlag 2024 

Mittelfristige Finanzplan 2024 – 2028 
 
 
 
3.11 Verwendung "Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023" 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Mit Schreiben vom 20.10.2023 AZ: IKD-2023-278629/8-Pr übermittelt die Direktion Inneres 
und Kommunales (IKD) die von der Oö. Landesregierung am 02.10.2023 beschlossene „Richt-
linie „Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023“. 
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Zu Teil 1: Abgangsdeckung für die Jahr2 2021 und 2022 
Gemeinden, die in den Jahren 2021 und 2022 in Summe den Haushaltsausgleich (gem. § 73b 
Z.5 Oö. GemO 1990) nicht erreicht haben und in denen im Jahr 2023 Mittel aus dem Verteil-
vorgang 1 des Härteausgleichsfonds zum Haushaltsausgleich gewährt werden, werden Be-
darfszuweisungsmittel in der Höhe der Fehlbeträge 2021 und 2022 gewährt. Dieser Teil trifft 
für die Marktgemeinde Hagenberg NICHT zu. 
 
Zu Teil 2: Sonderzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln 
Diese Bedarfszuweisungsmittel werden den Gemeinden im Wege einer Direktzahlung zur Er-
höhung der Eigenmittel der Gemeinden zur Verfügung gestellt. 
 
Die Sonder-Bedarfszuweisungsmittel sind bei einem investiven Einzelvorhaben einzunehmen. 
Erfolgt keine Verwendung der Mittel im Jahr 2023 sind die Mittel einer Haushaltsrücklage „Son-
der-BZ 2023“ zuzuführen. Lt. Mitteilung vom Land OÖ. beträgt der für die Marktgemeinde Ha-
genberg i.M. vorgesehene Sonderzuschuss € 46.900,00. 
 
Der Teil 2 trifft auf die Marktgemeinde Hagenberg i.M. zu. Die Marktgemeinde Hagenberg hat 
beim investiven Einzelvorhaben „Ausbau Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, 
(Dachgeschossausbau Kindergarten Ansatz: 240004) im Jahr 2023 zur Finanzierung des 
Vorhabens eine Entnahme von der Haushaltsrücklage zur Bedeckung der Ausgaben vorgese-
hen.  
 
Um die Haushaltsrücklage zu schonen um mögliche zukünftige Abgangsdeckungen aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit zu ermöglichen wird der Sonderzuschuss-Bedarfszuweisungs-
mittel für das BVH: Dachgeschossausbau Kindergarten Ansatz 240004 verwendet. 
 
Die entsprechende Richtlinie liegt dem Amtsvortrag bei und wird dem Gemeinderat vollinhalt-
lich zur Kenntnis gebracht. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende stellt den Antrag an den Gemeinderat, die Richtlinie der vorliegenden „Son-
der-Bedarfszuweisungsmittel 2023“ die vollinhaltliche zur Kenntnis gebrachte worden ist ins-
besondere der für die Marktgemeinde Hagenberg zutreffende  
Teil2 (Verwendung für ein investives Einzelvorhaben) für das Vorhaben „Ausbau Kinderbe-
treuungs- und Bildungseinrichtung Dachgeschossausbau Kindergarten Ansatz 
240004“ zu verwenden und zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Beilagen Land OÖ. 
 
 
 
4 Bauwesen 
4.1 Bebauungsrichtlinie der Marktgemeinde Hagenberg i.M. 
 
Vizebgm. Thomas Eder berichtet: 
Zum Zweck der Regelung der Bebauung in Bereichen ohne Bebauungsplan sowie hinsichtlich 
der Ermöglichung einer besseren Auslastung der bestehenden Siedlungs- und Bebauungs-
struktur sowie der vorhandenen Infrastruktur soll eine Bebauungsrichtlinie vom Gemeinderat 
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beschlossen werden. Mangels einer rechtlichen Durchsetzbarkeit kann eine Richtlinie lediglich 
als Anleitung dienen. Wichtig ua. ist, dass diese Bebauungsrichtline gratis am Gemeindeamt 
aufliegt und auch leistbares Bauen zu ermöglichen. 
Der Bauausschusses hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 dem Gemeinderat die Beschluss-
fassung der Bebauungsrichtlinie empfohlen. Diese Bebauungsrichtlinie unterliegt einer dyna-
mischen Entwicklung und soll in etwa einem Jahr bzw. im Bedarfsfall einer Evaluierung durch 
den Bauausschuss unterzogen werden. 
 
GR Ludwig Reiter 
ersucht um wörtliche Protokollierung wie folgt: 
In der Gemeinderatssitzung vom 29.9.2022 hat der Gemeinderat den Bauausschuss ersucht, 
einen Vorschlag für eine Allgemeine Bebauungsrichtlinie für die Gemeinde Hagenberg zu er-
arbeiten. 
Der Bauausschuss hat in mehreren Sitzungen Entwürfe für eine solche Richtlinie intensiv dis-
kutiert und nunmehr einen Entwurf vorgelegt, der heute zur Abstimmung steht. 
Welche Anforderungen sollte eine Bebauungsrichtlinie erfüllen, die den Herausforderungen 
unserer Zeit gerecht wird? 
1. Schutz von Nachbarschaftsinteressen 

Die Bebauungsrichtlinie soll sicherstellen, dass durch ein Bauwerk nicht die Interessen der 
Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt werden. Das betrifft unter anderem Sichtbeziehungen, 
Schattenwurf, Ableitung von Niederschlagswässern, ansprechende Gestaltung, etc. 
2. Orientierungshilfe für Bauwerber 

In der Bebauungsrichtlinie soll dem Bauwerber möglichst konkret vermittelt werden, was sich 
die Gemeinde im Interesse des Gemeinwohls vom einzelnen Bauwerber erwartet. 
3. Verankerung des Klimaschutzes in der Bebauungsrichtlinie und in allen Bebauungsplänen 

Von allen Gebietskörperschaften haben die Gemeinden die größten Handlungsmöglichkeiten 
zur dringend notwendigen Verbesserung des Klimaschutzes. Grob gesagt liegen etwa 40% 
der Einflussmöglichkeiten bei den Gemeinden, 30% auf Landesebene, 20% auf Bundesebene 
und 10% auf EU-Ebene. Der wichtigste Hebel der Gemeinden ist die Raumordnung (Flächen-
widmung, Bebauungspläne, Verkehrsraumplanung, Energieraumplanung, Wasserwirtschafts-
Raumplanung), welche gemäß der Österreichischen Bundesverfassung in der Kompetenz der 
Gemeinden liegt. Für die Milderung der Folgen des Klimawandels spielen Rückhaltemaßnah-
men und Nutzung von Regenwasser eine große Rolle. In der Bebauungsrichtlinie sind daher 
konkrete Ziele für PV-Anlagen, Biomasseheizkraftwerke, Radwege und Wasser-Management 
zu formulieren. 
4. Verbesserung der Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien für die Gemeinde 

Hagenberg 
Wie in der Gemeinderatssitzung vom 15.12. 2022 ausführlich dargelegt, könnte sich die Ge-
meinde Hagenberg autark mit elektrischer Energie aus PV-Anlagen, Biomasseheizkraftwerken 
und Windenergieanlagen versorgen. Während für Windenergieanlagen in Hagenberg noch die 
Aufhebung des faktischen Verbotes durch das Land OÖ erforderlich ist, liegt es in der Hand 
der Gemeinde, das Potenzial für PV Anlagen und Biomasse Heizkraftwerke durch entspre-
chende Vorgaben in Bebauungsplänen zu heben. Für die Akzeptanz von Freiflächen PV-An-
lagen durch die Bevölkerung ist es entscheidend, dass die Gemeinde den Ausbau von PV 
Anlagen auf Gebäuden und anderen versiegelten Flächen glaubwürdig vorantreibt. 
5. Lern- und Verbesserungsprozess für Baubehörde und Gemeinderat 

Die aktuell vorliegende Bebauungsrichtlinie ist ein Prototyp, der sich erst in der Praxis bewäh-
ren muss, und der mit Sicherheit erheblichen Verbesserungsbedarf hat. 
Für die Qualität der Bebauungsrichtlinie ist daher ein ständiger Lern- und Verbesserungspro-
zess wichtig. Damit dieser Verbesserungsprozess funktioniert, sind 2 Elemente entscheidend: 

a) Die Erwartungen der Gemeinde sind möglichst konkret zu formulieren. Nur dann kann 
man sich hilfreiche Rückmeldungen erwarten. 

b) Die Baubehörde muss regelmäßig an den Gemeinderat zurückmelden, wie die Bebau-
ungsrichtlinie von den Bauwerbern angenommen wird, insbesondere, dann, wenn ein 
Bauwerber sich weigert, sich an die Richtlinie zu halten. Die Begründung ist dann zu 
hinterfragen. 
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Wieweit erfüllt der vom Bauausschuss vorgelegte Entwurf diese Anforderungen? 
Der Schutz von Nachbarschaftsinteressen ist im vorliegenden Entwurf weitgehend gewähr-
leistet. Was fehlt sind die Themen Lärmschutzwände und Rückhaltemaßnahmen für Nieder-
schlagswässer. 
Als Orientierungshilfe für den Bauwerber ist im Wesentlichen die geometrische Anordnung und 
optische Gestaltung der Bauwerke abgedeckt. Klimaschutz, Energiesicherheit, Verkehr, Was-
ser fehlen. 
Die von den Grünen eingebrachten inhaltlichen Vorschläge wurden gänzlich – ohne inhaltliche 
Diskussion im Bau-Ausschuss – gestrichen. Was geblieben ist, sind lediglich schöne einlei-
tende Worte, die keine Wirkung entfalten können, weil sie die Themen nicht konkretisieren. 
Unter der fehlenden Konkretisierung leidet auch der Verbesserungsprozess. Wenn die Ge-
meinde nicht konkret sagt, was sie will, wird man auch keine Rückmeldungen erhalten, die uns 
weiterhelfen. Außerdem fehlt im Entwurf eine Verpflichtung des Bürgermeisters, Rückmeldun-
gen aus den Bauverhandlungen, insbesondere Begründungen für Abweichungen von der Be-
bauungsrichtlinie an den Gemeinderat zu berichten. Ohne Rückmeldungen ist aber kein Lern-
prozess möglich. 
Insgesamt wird daher der vorliegende Entwurf nicht den Anforderungen unserer Zeit gerecht.  
Ich habe daher den vom Bauausschuss vorgelegten Entwurf so ergänzt, dass die Mängel weit-
gehend behoben sind. Mit dem ergänzten Entwurf wären die Voraussetzungen für eine ziel-
führende Weiterentwicklung der Bebauungsrichtlinie gegeben. 
Die von mir ergänzten Inhalte habe ich in einer e-mail an alle Gemeinderäte ausführlich erläu-
tert. 
Der verbesserte Entwurf wurde dem Gemeinderat über das SessionNet und per e-mail vollin-
haltlich zur Kenntnis gebracht. 
Da der vom Bauausschuss vorgelegte Entwurf nicht allen Anforderungen entspricht, sehe ich 
zwei sinnvolle Möglichkeiten für das weitere Vorgehen: 

1. Der Gemeinderat beschließt den von GR Ludwig Reiter vorgelegten Entwurf 
2. Der Gemeinderat vertagt den Beschluss der Bebauungsrichtlinie und ersucht den Aus-

schuss für Energie, Umwelt und Verkehr, den von GR Ludwig Reiter vorgelegten Ent-
wurf zu analysieren und einen – gegebenenfalls verbesserten – Vorschlag zur Be-
schlussfassung in die Gemeinderatssitzung im März 2024 einzubringen. Eine Befas-
sung des Ausschusses für Energie, Umwelt und Verkehr erscheint mir insbesondere 
deshalb sinnvoll, weil die zu ergänzenden Themenbereiche nach der Papierform sehr 
gut in den Arbeitsauftrag dieses Ausschusses passen. 

Ich stelle daher folgende Gegenanträge:  
Gegenantrag Nr. 1: 
Der Gemeinderat beschließt die von GR Ludwig Reiter vorgelegte und dem Gemeinderat via 
SessionNet und per e-mail vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht verbesserte Version der Be-
bauungsrichtlinie. 
Falls der Gegenantrag Nr.1 nicht mehrheitlich angenommen wird, stelle ich einen weiteren 
Gegenantrag: 
Gegenantrag Nr.2: 
Die Beschlussfassung über die Bebauungsrichtline wird auf März 2024 vertagt. 
Die von GR Ludwig Reiter vorgeschlagene Bebauungsrichtlinie wird dem Ausschuss für Ener-
gie, Umwelt und Verkehr zur Beratung zugewiesen, mit der Bitte, einen – gegebenenfalls über-
arbeiteten – Vorschlag dem Gemeinderat im März 2024 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die 
Bearbeitung durch den Ausschuss für Energie, Umwelt und Verkehr möge sich auf folgende 
Themen fokussieren: 

- Energieraumplanung 
- Verkehrsraumplanung 
- Wasserwirtschaftliche Raumplanung 
- Klimaschutz 
- Energiesicherung 
- Lärmschutz 
- Verbesserungsprozess 
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GR Thomas Natschläger: 
Die vorgeschlagenen Zusätze betreffen in erster Linie den Ausschuss für Energie, Umwelt und 
Verkehr und dieses Thema diesem Ausschuss zuzuweisen ist daher aus seiner Sicht gerecht-
fertigt, vor allem um die Thematik auf breiter Basis zu diskutieren. Da viele mit den vorhin 
genannten Zahlen vielleicht nichts anfangen können ist es sicherlich schwierig, dem Vorschlag 
zuzustimmen. Wie vorhin erwähnt, ist diese Richtlinie dynamisch und unterliegt wenn notwen-
dig einem Verbesserungsprozess.  
 
GR Ludwig Reiter: 
Seine Erfahrung ist, wenn man Menschen eine plausible Empfehlung gibt, sehr viele bereit 
sind, dieser zu folgen. Als er in Anitzberg baute, gab es einen nicht offiziellen Bebauungsplan 
und lediglich ein Bauwerber lehnte ab, sich daran zu halten.  
Die ursprüngliche Idee war natürlich, dass diese Richtlinie auch eine Richtlinie für die Erstel-
lung von Bebauungsplänen ist. Er kann sich vorstellen, eine Bebauungsrichtlinie für die Bürger 
zu erstellen wo es keinen Bebauungsplan gitbt und eine interne für die Erstellung der Bebau-
ungspläne in der man sich von vornherein darauf verständigt, gewisse Dinge in den Bebau-
ungsplänen zu berücksichtigen und dementsprechend den Auftrag an den Ortsplaner zu ertei-
len. In den letzten 15 Jahren wurde sehr viel versäumt, denn wir hätten großartige Chancen 
gehabt zb. Nahwärmeversorgungsanlagen in der Fischerlehner- oder Kühtreiberstraße zu er-
richten.  
 
Vizebgm. Thomas Eder: 
Es war niemals das Thema eine Bebauungsrichtlinie zu erstellen, die anstelle des Bebauungs-
plans gilt. Vom ersten Tag an wurde darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie Gebiete außer-
halb des Bebauungsplanes abdecken soll. Bei der Erstellung des Bebauungsplans gibt es eine 
sehr gute Betreuung durch den Ortsplaner mit einer Prüfung durch die Abteilung Raumord-
nung.  
Der Baubehörde erster Instanz kann nicht vorgeschrieben werden, was sie zu tun hat. Hier 
liegen entsprechende Materiengesetze vor.   
Die vom Bauausschuss ausgearbeitete Bebauungsrichtlinie ist eine gute Richtlinie, die erwei-
tert und ergänzt werden kann und sie soll heute wie vom Bauausschuss empfohlen, beschlos-
sen werden - mit der Ergänzung diese in einem Jahr zu evaluieren und die betreffenden Punkte 
auch vorab im Ausschuss für Energie, Umwelt und Verkehr zu diskutieren.  
 
GR Ludwig Reiter 
weist darauf hin, dass seine Richtlinien weder dem Gesetz entgegenstehen noch ein Eingriff 
in die Kompetenz der Baubehörde darstellen. Das einzige, was er verlangt ist, dass der Bür-
germeister bei der Bauverhandlung dem Bauwerber die Richtlinie übergibt und ihn fragt ob er 
diese einhält und wenn nicht eine Rückmeldung bei der Gemeinde zu machen.  
 
GR Marlene Hess:  
Energie kostet heutzutage sehr viel Geld und mit Anregungen einer solchen Richtlinie kann 
sich der Bauwerber orientieren.  
 
Der Vorsitzende: 
Gemeinsam mit dem Ortsplaner, der den Ausschuss im Vorfeld bei der Erstellung bereits gut 
beraten hat, wurde eine gute Bebauungsrichtlinie erstellt und heute dem GR zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Er unterstützt den Vorschlag, Energiethemen im nächsten zuständigen 
Ausschuss vorzuberaten und auch evtl. noch einmal mit dem Ortsplaner zu diskutieren. Die 
Evaluierung in ca. einem Jahr ist zu befürworten.  
 
GR Ludwig Reiter 
bezweifelt, dass Ortsplaner (=Architekten ohne Ausbildung für Raumplanung und Straßen) 
ihre Schwerpunkte auch im Bereich Energie, Verkehrsraumplanung und Wasserwirtschaft fin-
den. Dh. wir können uns nicht erwarten vom Ortsplaner zu diesen Themen weitere wesentliche 
Infos zu bekommen.  
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GR Gerhard Stock: 
Bei der letzten Sitzung des EBF wurden Daten bekannt gegeben, wieviel Prozent die einzelnen 
Gemeinden noch an Kapazität haben, um Photovoltaikanlagen zu genehmigen, zu bauen und 
auch die Chance einzuspeisen. Bevor nicht die Energieversorger reagieren und die Umspann-
werke entsprechend ausbauen braucht seiner Meinung nach dieses Thema in den Richtlinien 
nicht aufgenommen werden.  
 
GR Ludwig Reiter 
hat mit den Netzbetreibern gesprochen und 2025 wird es ausreichend Kapazität geben. 
 
GR Andreas Nader 
unterstützt die die Zuweisung zur Vorberatung im Ausschuss für Energie, Umwelt und Verkehr. 
 
GR Anna Hackl 
unterstützt den Beschlussvorschlag um die Ergänzung einer Evaluierung in einem Jahr.  
 
Gegenantrag 1 GR Ludwig Reiter: 
Der Gemeinderat beschließt die von GR Ludwig Reiter vorgelegte und dem Gemeinderat via 
SessionNet und per e-mail vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte verbesserte Version der Be-
bauungsrichtlinie. 
 
Beschluss: Mehrheitlich abgelehnt 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 5 GR Gabriela Küng, GR Josef Küng, GR 
Marlene Hess, GR Andreas Nader, GR Lud-
wig Reiter 

Nein: 20 GR Anna Hackl, Fraktion der SPÖ, ÖVP und 
FPÖ 

Enthaltung: 0  
Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Gegenantrag 2 GR Ludwig Reiter:  
Der Gemeinderat vertagt den Beschluss der Bebauungsrichtlinie und ersucht den Ausschuss 
für Energie, Umwelt und Verkehr, den von GR Ludwig Reiter vorgelegten Entwurf zu analysie-
ren und einen – gegebenenfalls verbesserten – Vorschlag zur Beschlussfassung in die Ge-
meinderatssitzung im März 2024 einzubringen. Eine Befassung des Ausschusses für Energie, 
Umwelt und Verkehr erscheint mir insbesondere deshalb sinnvoll, weil die zu ergänzenden 
Themenbereiche nach der Papierform sehr gut in den Arbeitsauftrag dieses Ausschusses pas-
sen. 
 
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 9 GR Thomas Natschläger, GR Siegfried 
Kreindl, GR Korczynski Martin, Fraktion der 
Grünen 

Nein: 15 Fraktion der ÖVP, SPÖ und FPÖ 
Enthaltung: 1 GR Erwin Wahlmüller  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hagenberg i.M. beschließt die Bebauungsrichtlinie in 
der aktuellen Fassung vom 23.11.2023, die Evaluierung nach ca. einem Jahr sowie die 
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Zuweisung an den Ausschuss für Energie, Umwelt und Verkehr um in seiner ersten Sitzung 
im Jahr 2024 über die von GR Ludwig Reiter vorgebrachten Themen zu beraten.  
 
Beschluss: mehrheitlich beschlossen 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 21 GR Anna Hackl, GR Marlene Hess, Fraktion 
der ÖVP, SPÖ und FPÖ 

Nein: 4 GR Gabriela Küng, GR Josef Küng, GR An-
dreas Nader, GR Ludwig Reiter 

Enthaltung: 0  
Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
4.2 Katasterschlussvermessung GW Penzendorf 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Die Dienststelle Geoinformation und Liegenschaft des Amtes der Oö. Landesregierung hat mit 
Datum vom 04.04.2023 eine Katasterschlussvermessung des Güterwegs Penzendorf durch-
geführt. Gemäß Schreiben vom 16.10.2023 ist für die grundbücherliche Durchführung ein Be-
schluss des Gemeinderates erforderlich. 
 
Der entsprechende Vermessungsplan liegt dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. 
 
Nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss ist ein Auszug aus der Verhandlungsschrift an die og. 
Dienststelle zum Zweck der grundbücherlichen Durchführung zu übersenden. 
 
In diesem Gemeinderatsbeschluss ist/sind zusätzlich die Widmung zum Gemeingebrauch 
und/bzw. die Abschreibung aus dem Gemeingebrauch zu bestätigen! 
 
Auf Anfrage von GR Anna Hackl teilt der Vorsitzende mit, dass diese Vermessung vom Wege-
erhaltungsverband beauftragt wurde. Aus diesem Grund wurde die Vermessung durch das 
Land OÖ. durchgeführt. Mit den Grundstücksbesitzern fand im Vorfeld eine Besprechung statt.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Gemäß dem Teilungsplan bzw. der Katasterschlussvermessung des Amtes der Oö. Landes-
regierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, GZ 4266-1/22 vom 12.09.2023 wird genehmigt: 

 
Die Teilung  
- des Grundstücks 1030 per 13411 m² in sich selbst per nunmehr 13404 m² und in die 

Teilfläche 26 per 7 m²; 
- des Grundstück 1067 per 39218 m² in sich selbst per nunmehr 39194 m² und in die 

Teilfläche 23 per 24 m²; 
- des Grundstücks 1077/1 per 19789 m² in sich selbst per nunmehr 19669 m² und in die 

Teilflächen 1 per 5 m², 3 per 37 m², 5 per 35 m², 7 per 43 m²; 
- des Grundstücks 1089 per 4092 m² in sich selbst per nunmehr 4045 m² und in die 

Teilflächen 17 per 5 m² und 20 per 42 ²; 
- des Grundstücks 1173 per 679 m² in sich selbst per nunmehr 642 m² und in die 

Teilfläche 19 per 37 m²; 
- des Grundstücks 1174 per 3117 m² in sich selbst per nunmehr 3109 m² und in die 

Teilfläche  18 per 8 m²; 
- des Grundstücks 1179 per 5443 m² in sich selbst per nunmehr 5440 m² und in die 

Teilfläche 15 per 3 m²; 
- des Grundstücks 1072 per 17 m² in sich selbst per nunmehr 7 m² und in  die Teilfläche 

2 per 10 m²; 
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- des Grundstücks 1181/2 per 999 m² in sich selbst per nunmehr 994 m² und in die 
Teilfläche 9 per 5 m²; 

- des Grundstück 1141 per 44046 m² in sich selbst per nunmehr 44033 m² und in die 
Teilflächen 22 per 10 m² und 25 per 3 m²; 

- des Grundstücks 1579/1 per 2618 m² in sich selbst per nunmehr 2565 m² und in die 
Teilflächen 8 per 50 m² und 10 per 3 m²; 

- des Grundstücks 1579/2 per 959 m² in sich selbst per nunmehr 951 m² und in die 
Teilfläche 21 per 8 m²; 

- des Grundstück 1605 per 32202 m² in sich selbst per nunmehr 32153 m² und in die 
Teilflächen 4 per 0 m², 6 per 1 m², 11 per 1 m², 12 per 5 m²,13 per 4 m², 14 per 8 m²,16 
per 18 m², 24 per 10 m² und 27 per 2 m². 

 
Die Vereinigung 
- des Grundstück 1077/1 per 19669 m² mit den Teilflächen 4 per 0 m², 6 per 1 m², 14 

per 8 m², weshalb das Grundstück nunmehr eine Fläche von 19678 m² aufweist; 
- des Grundstücks 1179 per 5440 m² mit der Teilfläche 16 per 18 m², weshalb das 

Grundstück nunmehr eine Flächen von 5458 m² aufweist; 
- des Grundstücks 1167 per 2562 m² mit den Teilflächen 10 per 3 m² und 12 per 5 m², 

weshalb das Grundstück 1167 nunmehr eine Fläche von 2570 m² aufweist; 
- des Grundstücks 1181/2 per 994 m² mit der Teilfläche 11 per 1 m², weshalb das 

Grundstück 1181/2 nunmehr eine Fläche von 995 m² aufweist; 
- des Grundstücks 1141 per 44033 m² mit den Teilflächen 24 per 10 m² und 27 per 2 m², 

weslhalb das Grundstück 1141 nunmehr eine Fläche von 44045 m²; 
- des Grundstücks 1579/2 per 951 m² mit der Teilfläche 13 per 4 m², weshalb das 

Grundstück 1579/2 nunmehr eine Fläche von 955 m² aufweist; 
- des Grundstücks 1605 per 32153 m² mit den Teilflächen 1 per 5 m², 2 per 10 m², 3 per 

37 m², 5 per 35 m², 7 per 43 m², 8 per 50 m², 9 per 5 m², 15 per 3 m², 17 per 5 m², 18 
per 8 m², 19 per 37 m², 20 per 42 m², 21 per 8 m², 22 per 10 m², 23 per 24 m², 25 per 
3 m² und 26 per 7 m², weshalb das Grundstück 1605 nunmehr eine Fläche von 32485 
m² aufweist. 
 

Die Abschreibung 
- der Teilflächen 1 per 5 m², 2 per 10 m², 3 per 37 m², 5 per 35 m², 7 per 43 m², 17 per 

5 m², 20 per 42 m², 23 per 24 m² und 26 per 7 m² vom Gutsbestand der EZ 32; 
- der Teilflächen 15 per 3 m², 18 per 8 m² und 19 per 37 m² vom Gutsbestand der EZ 

41; 
- der Teilfläche 2 per 10 m² vom Gutsbestand der EZ 49; 
- der Teilfläche 9 per 5 m² vom Gutsbestand der EZ 119; 
- der Teilflächen 22 per 10 m² und 25 per 3 m² vom Gutsbestand der EZ 132; 
- der Teilfläche 10 per 3 m², 4 per 0 m², 6 per 1 m², 11 per 1 m², 12 per 5 m², 13 per 4 

m², 14 per 8 m², 16 per 18 m², 24 per 10 m² und 27 per 2 m² vom Gutsbestand der EZ 
136, öffentliches Gut der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis. Diese Teilflächen 
werden als öffentliches Gut der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis aufgelassen. 

 
Die Zuschreibung 
- der Teilflächen 4 per 0 m², 6 per 1 m² und 14 per 8 m² zum Gutsbestand der EZ 32; 
- der Teilflächen 16 per 18 m² zum Gutsbestand der EZ 41; 
- der Teilflächen 10 per 3 m² und 12 per 5 m² zum Gutsbestand der EZ 42; 
- der Teilfläche 11 per 1 m² zum Gutsbestand der EZ 119; 
- der Teilflächen 24 per 10 m² und 27 per 2 m² zum Gutsbestand der EZ 132; 
- der Teilflächen 1 per 5 m², 2 per 10 m², 3 per 37 m², 5 per 35 m², 7 per 43 m², 8 per 50 

m², 9 per 5 m², 15 per 3 m², 17 per 5 m², 18 per 8 m², 19 per 37 m², 20 per 42 m², 21 
per 8 m², 23 per 24 m², 25 per 3 m², und 26 per 7 m² zum Gutsbestand der EZ 136, 
öffentliches Gut der Marktgmeinde Hagenberg im Mühlkreis. Diese Teilflächen werden 
als Güterweg in das öffentliches Gut der Marktgemeinde Hagenberg im Mühlkreis 
übernommen.  
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Die betroffenen Flächen werden vom Gemeinderat zum Gemeingebrauch hinsichtlich der 
Zuschreibungen und abzüglich dem Gemeingebrauch hinsichtlich der Aufhebungen 
beschlossen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
5 Vertragswesen 
 
5.1 Winterdienst; Ergänzung von Werksvertägen (RVS Richtlinie) 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Gem. der Anregung der Gebarungsprüfung wurde die RVS12.04.12 betreffend Schneeräu-
mung und Streuung von den örtl. Dienstleistern (Verträge mit: Penn Gerhard vom 
30.1.1989/GR 30.1.1989 und Schmitsberger Martin vom 28.9.2021/ GR 16.9.2021) mittels Un-
terschrift zur Kenntnis genommen.  
 
Um Beschlussfassung der RVS 12.04.12 als Teil des Dienstleistungsvertrages wird ersucht. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat beschließt die RVS 12.04.12 als Bestandteil des Dienstleistungsvertrages 
vereinbart mit Penn Gerhard vom 30.1.1989/GR 30.1.1989 und Schmitsberger Martin vom 
28.9.2021/ GR 16.9.2021. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: RVS 12.04.12 von den DL unterfertigt 
 
 
 
5.2 Servitut für die private Drainage von Oberflächenwasser im öffentlichen Gut 

(Querung der Straße) 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Die Fa. Wimberger hat nach Rücksprache mit der Gemeinde im öffentlichen Gut (Straße) eine 
private Drainagenanlage für den Abfluss der Oberflächenwässer der privaten Liegenschaften 
(als zusätzliche Ableitung) errichtet. Diese Drainagenanlage wird gemeinschaftlich von den 
Liegenschaftseigentümer*innen gewartet und betreut (siehe dazu auch den Dienstbarkeitsver-
trag dieser Liegenschaftseigentümer*innen). Das Einvernehmen wurde lt. Fa. Wimberger her-
gestellt und als Ansprechpartner wurde Liegenschaftsbesitzer des Grundstückes 1612/23 ge-
nannt.  
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Da die Gemeinde auch im Bereich des Spielplatzes geringfügig von dieser Drainage betroffen 
ist, soll in einem späteren Tagesordnungspunkt dieser Sitzung die Aufsandungserklärung dies-
bezüglich ergänzt werden. 
Der Drainagenplan wurde von der Fa. Wimberger, Schütz Michael übermittelt und wird dem 
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. Um Zustimmung zu diesem unentgeltlichen 
Servitut für die Liegenschaftsbesitzer*innen wir ersucht. 
Die „alte“ Drainage auf dem Feld der Familie Preining wurde erneuert und auch mit der Familie 
Preining abgesprochen. 
 
Auf die Frage von Marlene Hess, wer die zukünftigen Kosten trägt, teilt der Vorsitzende mit, 
dass diese unter den betroffenen Liegenschaftseigentümern aufgeteilt werden.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die Zustimmung zu diesem unentgeltlichen Servitut der privaten Drainagenanlage der Liegen-
schaftseigentümer*innen-Gemeinschaft im öffentlichen Gut (Straße) wird gegeben. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Drainagenplan der Fa. Wimberger; Dienstbarkeitsvertrag der Liegenschaftseigentü-
mer*innen-Gemeindschaft im Entwurf 
 
 
 
5.3 Spielplatz Fischerlehner-Straße; Abtretung lt. Baulandsicherungsvertrag; er-

gänzte Aufsandungserklärung 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Gemäß dem Baulandsicherungsvertrag mit der Fa. Wimberger bzw. mit der WP Hagenberg 
Veichter GmbH. ist die Abtretung des Grundstücks 1612/51, KG Hagenberg, mit einer nach 
dem Teilungsplan (DI Withalm; GZ: 12973/20T2) ausgewiesenen Fläche von 488 m², lastenfrei 
vereinbart. 
 
Zur grundbücherlichen Durchführung dieser Abtretung ist die Unterfertigung einer Aufsan-
dungserklärung erforderlich. Eine solche Erklärung liegt mittlerweile von Notar Mag. Berger 
ausgestellt und von der Fa. Wimberger geprüft vor. (Hinweis: Der Gemeinderat hat diesbezüg-
lich bereits seine Zustimmung zu einem Grundabtretungsprotokoll in der Sitzung vom 
17.3.2022 gegeben.) 
 
Aufgrund der nachträglichen Errichtung einer privaten Entwässerungsleitung auf dem o.g. 
Grundstück wird nun seitens der Fa. Wimberger eine Ergänzung der Aufsandungserklärung 
urgiert. Die Ergänzungen liegen im Entwurf vor. Die Aufsandungserklärung mit den Ergänzun-
gen wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Entwurf dieser ergänzten Aufsandungserklärung ist in der Sitzung des Bauausschusses 
am 07.09.2023 vorgelegt worden. Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise wurde die Vor-
lage eines Leitungsplans für erforderlich erachtet. Es erscheint weiters sinnvoll zu klären, in-
wieweit die Leitungsführung und die problemlose Ableitung der dort anfallenden Wässer tech-
nisch möglich ist oder ob dafür noch zusätzliche Maßnahmen (z.B. Sickerbecken mit geord-
netem Überlauf im Bereich Niederaich, etc.) erforderlich sind.  
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Der Leitungsplan liegt vor und betrifft im süd-östlichen Bereich das Grundstück. Die private 
Anlage wird von der Liegenschaftseigentümer*innen-Gemeinschaft betreut. Eine Einleitung 
am Spielplatz erfolgt nicht. Somit ist lediglich die Duldung der Leitungsführung in der Aufsan-
dungserklärung festzuhalten. 
 
Der Gemeinderat hat über die Ergänzungen der Fa. Wimberger zu beraten und die Aufsan-
dungserklärung mit den entsprechenden Formulierungen/Ergänzungen zu beschließen. Die 
Einarbeitung sowie die weiteren Erledigungen betreffend Eigentumsübergang erfolgen durch 
den Notar. 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die von Notar Mag. Wolfram Berger erstellte und vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Aufsan-
dungserklärung zum Zweck der grundbücherlichen Durchführung der Abtretung des Grund-
stücks 1612/51, KG Hagenberg, wird mit folgenden Ergänzungen beschlossen: 
 
III. Übergabe Grundstück 1612/51:  
…“nicht lastenfrei durch die errichtete Drainage (private Anlage) mit 1.4.2024 erfolgte.“ 
  
VII. Aufsandung: 
…„ Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Grundstück unterirdische Drainagenableitungen 
bestehen (siehe Plan als integrierten Bestandteil der Aufsandungserklärung). Ebenso sind auf 
dem gegenständlichen Grundstück Kontroll- und Einlaufschächte vorhanden. Zum Zweck der 
Prüfung und Wartung darf das Grundstück betreten werden. Hinsichtlich der privaten Anlage 
wurde den Betreibern ein kostenloses Servitut hinsichtlich der Leitungsführung unterirdisch 
zuerkannt. Die Gemeinde Hagenberg übernimmt keine Kosten für Wartung, Reparatur und 
Erhaltung (Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten). Die Nutzung des Grundstückes 
hat so zu erfolgen, dass die bestehende Drainagenanlage (lt. Plan) nicht beeinträchtigt wird.“ 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen:  
Aufsandungserklärung; Mag. Wolfram Berger, Mauthausen 
Drainagenplan der Fa. Wimberger 
 
 
 
6 EED III Energiesparziel von öffentlichen Gebäuden 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Mit Rundschreiben vom 06.11.2023 hat die IKD (GZ IKD-2023-172818/13-Um) die Gemeinden 
zum Thema der erforderlichen Gebäudeerhebung und zur Berechnung des 2030-Ener-
giesparziels von öffentlichen Gebäuden für die Meldung an die EK bis Ende des Jahres 
2023; Einbeziehung der Gemeinden; Nutzung des alternativen Ansatzes, informiert. 
 
Seitens des Landes OÖ gibt es eine klare Empfehlung für die Gemeinden den sogenannten 
„Alternativen Ansatz“ zu wählen. Dieser Empfehlung schließt sich auch der Oö Gemeindebund 
an. 
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Der Gemeindebund weist zudem darauf hin, dass es für ALLE Gemeinden notwendig ist, eine 
formelle Entscheidung darüber zu treffen, ob (wie empfohlen) die Inanspruchnahme des alter-
nativen Ansatzes für die jeweilige Gemeinde bevorzugt wird.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat schließt sich der Empfehlung des Oö. Gemeindebundes und der IKD an und 
beschließt die Wahl des alternativen Ansatzes (Energieschätzung, Energiesparmaßnahmen). 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
7 Stabsarbeit im Krisenfall; Zuweisung von Stabsfunktionen 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Die Gemeinde hat die Vorbereitungen für die Stabsarbeit im Katastrophenfall gemeinsam mit 
der FF Hagenberg und anderen Organisationen aufgenommen. Um im Katastrophenfall effi-
zient vorgehen zu können, benötigt der Einsatzleiter Unterstützung durch Führungsgehilfen, 
dem Stab. Um eine reibungslose Stabsarbeit gewährleisten zu können ist es im Programm 
„DIGIKAT“ erforderlich, den unterschiedlichen Funktionen Personen zuzuteilen. Da all diese 
Funktionen nicht allein durch die Gemeindemitarbeiter besetzt werden können, ist es notwen-
dig, die GR-Mandatare im System zu erfassen und ihnen eine Funktion zuzuweisen.  
Bei den Stabsfunktionen handelt es sich vor allem um die Besetzung der Funktionen betref-
fend Protokollierung/Informationssammelstelle, Medienstelle/Öffentlichkeitsarbeit, Einsatzlei-
tung, Lagebeurteilung, Ressourcensteuerung/Personal, Versorgung usw.. Auch unsere Infor-
mationsbasen müssen koordiniert und organisiert werden. 
Die Zuordnung ist jedoch nicht als endgültig anzusehen. Je nach Einsatz bzw. Bedarf wird der 
Einsatz von der Einsatzleitung bzw. Stabsleitung definiert. Vorrangiges Ziel ist es aus heutiger 
Sicht, jede Funktion mehrmals zu besetzen und somit die Stabsarbeit auch über mehrere Wo-
chen aufrecht erhalten zu können! 
Bei den Stabsfunktionen handelt es sich vor allem um die Besetzung der Funktionen betref-
fend Protokollierung/Informationssammelstelle, Medienstelle/Öffentlichkeitsarbeit, Einsatzlei-
tung, Lagebeurteilung, Ressourcensteuerung/Personal, Versorgung …. Auch die 2-3 definier-
ten Informationsbasen (Wahllokale) müssen koordiniert und organisiert werden. 
 
Die Stabseinrichtung (unabhängig vom Szenario) erfolgt in Hagenberg wie folgt: 
1) Feststellung „Katastrophe“ – durch Behörde (Gemeinde, BH-Freistadt, Land OÖ) 
2) Erste Abstimmung im Stab (BEL-TEL-Stabsleitung): Einschätzung der Lage, Einrichtung 

der Einsatzzentrale/des Stabes; sofort (spätestens 3 h) nach der „Katastrophe“ in der Ein-
satzzentrale; unaufgefordert 

3) Feststellung „der Stab wird eingerichtet“ – durch Behördliche Einsatzleitung in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Einsatzleitung (unter Hinzuziehung der Stabsleitung/Amts-
leitung); 3. bis 5. Stunden nach der „Katastrophe“ 

4) Installation der Einsatzzentrale – weitere Alarmierung der (Erst)Stabs- und Hilfsfunktionen 
(zB Protokollierung, Personal/Bauhof, Lage, Einsatzleitung,….) durch BEL/TEL/Stabslei-
tung 
Ergänzende Alarmierung (wenn möglich telefonisch od. persönlich): weitere erforderliche 
Personen zur Besetzung der Stabsfunktionen nach Aufforderung (darunter auch GR-Man-
datare) bzw. nach Bedarf u. Verfügbarkeit durch den BEL/Stabsleitung; (5. bis 6. Stunde) 
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5) Informationsweiterleitung je nach Verfügbarkeit der Medien/Kommunikationsmittel durch 
BEL an die Fraktionsobleute und weitere Personen (ca. 5. Stunde nach „Katastrophe“); 
Alternativ Informationsabholung (wenn Kommunikation nicht mehr funktioniert) in der Ein-
satzzentrale – max. 2 Personen pro Fraktion (ca. 6. Stunde nach „Katastrophe“); diese 2 
Personen = Fraktionsobmann/Fraktionsobfrau und sein/ihr Stellvertreter*in 

6) Entscheidung über die Einrichtung von Informationsbasen (frühestens 6 h nach „Katastro-
phe“, geplante tägliche Besetzung von 10 bis 14 Uhr; mit je 2 Personaleinheiten) 

7) Informationstreffen täglich unaufgefordert: Zeitpunkt noch offen, Teilnehmer*innenkreis 
noch nicht definiert – abhängig von Szenario und den Informationstreffen der anderen 
Organisationen (Exekutive und Rotes Kreuz, bzw. FF, BH-Freistadt,…..) evtl. auch über 
die Informationsbasen 

Tägl. Informationsaustausch BEL/TEL mit externen Organisationen u. Behörden (RK, Arzt, 
BH-Freistadt, Nahversorger). 
Über die Zivilschutz-SMS können durch die Gemeinde hilfreiche, regionale Informationen 
und Verhaltensanweisungen rasch versendet werden.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die beiliegende und einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildende Liste der 
Stabsmitglieder sowie die Vorgangsweise der Stabseinrichtung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Beschluss: einstimmig  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
 
 
8 Berichte 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
• Freiraumrichtlinie: wurde vorgestellt und wird im nächsten Ausschuss für Energie, Umwelt 

und Verkehr besprochen und dann dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.  
• PV-Freiflächenstrategie kommt ebenfalls im nächsten Ausschuss für Energie, Umwelt und 

Verkehr auf die Tagesordnung. In erster Linie geht darum wie die Strategie aufgebaut ist 
und den Flächenaufteilungsschlüssel in Hagenberg um die Energieziele im Bezirk zu er-
reichen.  

 
 
 
9 Dringlichkeitsantrag: Ergänzung/Sideletter zum Arbeitsübereinkommen Marktge-

meinde Hagenberg und Pfarrcaritas Hagenberg 
 
Der Vorsitzende berichtet: 
Mit Schreiben vom 14.12.2023 ersucht die Caritas OÖ um Ergänzung der Vertragsänderung 
zwischen Pfarrcaritas und Gemeinde mittels Sideletter. Die Betriebsführung soll am 1.1.2024 
von der Caritas für Kinder und Jugend übernommen werden, wodurch die Dringlichkeit gege-
ben ist. Die Vertragsänderung wurde bisher noch nicht unterfertigt retourniert. Die Betriebs-
führungsübergabe wurde durch die Pfarre bereits unterfertigt und an die Caritas Oö bzw. Cari-
tas für Kinder und Jugend übergeben. 
 
Folgende Punkte werden zwischen der Pfarrcaritas und der Gemeinde zusätzlich schriftlich 
festgelegt: 
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• Die Pfarrcaritas Hagenberg ist in arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und 
steuerlicher Hinsicht Arbeitgeber für das erforderliche Fach- und Hilfspersonal der 
KBBE´s. 

• Im Rahmen des Betriebsführungsvertrages zwischen Pfarrcaritas Hagenberg und Caritas 
für Kinder und Jugendliche (CKJ) werden sämtliche Aufgaben eines Dienst- und Arbeit-
gebers an die CKJ delegiert. Dies umfasst auch den eigenverantwortlichen Abschluss, die 
Änderung sowie die Kündigung von Dienstverträgen durch die CKJ für das gesamte Hilfs- 
und Fachpersonal. 

• Die Marktgemeinde Hagenberg wird von der CKJ über geplante Neubesetzungen im Rah-
men der Stellenausschreibungen informiert. 

• Die Marktgemeinde Hagenberg kann zu allen offenen/ausgeschriebenen Stellen geeig-
nete Personen vorschlagen. 

 
GR Gerhard Stock 
bittet darum, umgehend den Kindergartenbeirat zu bilden und auch einzusetzen.  
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vollinhaltlich zur Kenntnis genommene Sideletter zur Vertragsänderung zum Betrieb der 
Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen (betreffend Pfarrcaritas Kindergarten und Krab-
belstube Hagenberg; GR-Beschlussfassung vom 28.9.2023) wird vom Gemeinderat beschlos-
sen. 
 

Die Übergabe der Betriebsführung an die Caritas für Kinder und Jugend, Linz, wird vorbehalt-
lich der Vertragsanpassung sowie der Annahme des Sideletters zum Betrieb der Kinderbil-
dungs- und Betreuungseinrichtung (Pfarrcaritas Kindergarten und Krabbelstube) zur Kenntnis 
genommen.  
 
Beschluss: einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja: 25  
Nein: 0  
Enthaltung: 0  

Die Abstimmung erfolgt mit einem Handzeichen. 
 
Anlagen: Sideletter 
 
 
10 Allfälliges 
 
Der Vorsitzende 
• teilt den Sitzungsplan für das Jahr 2024 an den Gemeinderat aus. 
• lädt zum Neujahrsempfang am 25.01.2024 im Softwarepark bei der Firma Stiwa ein. 

 
 

GR Wolfgang Umgeher 
weist auf die Gesprächsdisziplin in diesem Raum hin, die seiner Meinung nach unter jeder 
Kritik ist. Die Gemeinderatssitzungen sind kein Diskussionsforum.  
Für die kommenden Weihnachtsfeiertage wünscht er allen viel Glück und Gesundheit und ei-
nen guten Rutsch in das nächste Jahr. 
 
GR Gerhard Stock 
bedankt sich bei allen für die geleistete Arbeit und das faire Miteinander und wünscht ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest.  
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